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ERMITTLUNG DER DURCHSCHNITTSBELEGUNG IN KINDERTAGESEINRICHTUNGEN 

Informationen der Bistums-KODA zur Eingruppierung von Leiterinnen/Leitern 
und ständige Vertreterinnen von Leiterinnen/Leitern 

von Kindertageseinrichtungen (KiTas) 
 
 

 Anzuwendende Eingruppierungsregelungen 
Leiterinnen/Leiter von Kindertageseinrichtungen werden nach Abschnitt 20 der 
Entgeltordnung (Anlage A zur AVO-DRS) in die Entgeltgruppen S 9 bis S 18 und ständige 
Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leiter in die Entgeltgruppen S 9 bis S 17 
eingruppiert. 
 

 Eingruppierungstabelle 

Leitungen von Kindertagesstätten (KiTas) 
mit einer Durchschnittsbelegung von... 

…erhalten Entgeltgruppe 

bis           39 Plätze S 9 

mindestens       40 Plätzen S 13 

mindestens       70 Plätzen S 15 

mindestens      100 Plätzen S 16 

mindestens      130 Plätzen S 17 

mindestens      180 Plätzen S 18 

 

Ständige Vertreterinnen/Vertreter von 
Leitungen von Kindertagesstätten (KiTas) 

mit einer Durchschnittsbelegung von... 

…erhalten Entgeltgruppe 

mindestens       40 Plätzen S 9 

mindestens       70 Plätzen S 13 

mindestens      100 Plätzen S 15 

mindestens      130 Plätzen S 16 

mindestens      180 Plätzen S 17 
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 Bemessungsgrundlage  
Als Bemessungsgrundlage für die Eingruppierung der Leiterinnen/Leiter und ständige 
Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leiter von Kindertageseinrichtungen werden die  
vorhandenen belegbaren „Betreuungsplätze“  herangezogen. (Nicht maßgebend sind 
Faktoren wie beispielsweise die Betreuungsformen oder die Anzahl der unterstellten 
Beschäftigten.)  
Geregelt ist die Ermittlung der Platzzahlen in der Protokollerklärung Nr. 9 in Abschnitt 20 in 
der Entgeltordnung (Anlage A zur AVO-DRS). Diese lautet wie folgt: 
 
„Nr. 9  1Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist für das jeweilige Kalenderjahr grundsätzlich die Zahl der 

vom 1. Januar bis 31. Dezember des vorangegangenen Kalenderjahres vergebenen, je Tag gleichzeitig 
belegbaren Plätze zugrunde zu legen. 2Eine Unterschreitung der maßgeblichen je Tag gleichzeitig 
belegbaren Plätze von nicht mehr als 7,5 v.H. führt nicht zur Herabgruppierung. 3Eine Unterschreitung um 
mehr als 7,5 v.H. führt erst dann zur Herabgruppierung, wenn die maßgebliche Platzzahl drei Jahre 
hintereinander unterschritten wird. 4Die Unterschreitung der maßgeblich je Tag gleichzeitig belegbaren 
Plätze führt auch dann nicht zu einer Herabgruppierung, wenn aufgrund von zu betreuenden Kindern mit 
erhöhtem oder wesentlich erhöhtem Förderungsbedarf im Sinne der jeweiligen landesrechtlichen 
Regelungen entsprechende Betreuungsanforderungen festgestellt werden. 5Eine Unterschreitung auf 
Grund vom Arbeitgeber verantworteter Maßnahmen (z.B. Qualitätsverbesserungen) führt ebenfalls nicht 
zur Herabgruppierung. 6Hiervon bleiben organisatorische Maßnahmen infolge demografischer 
Handlungsnotwendigkeiten unberührt.“ 

 

 Berechnung der Durchschnittsbelegung 
Die vorhandenen Betreuungsplätze einer Einrichtung richten sich nach der 
Betriebserlaubnis. Für die Berechnung der für die Eingruppierung maßgeblichen 
Durchschnittsbelegung ist die tatsächliche Belegung der Kinder, die mit einem 
Betreuungsvertrag das Recht haben die Einrichtung zu besuchen, ausschlaggebend. 
Teilen sich Kinder einen Betreuungsplatz, so werden sie als ein Belegungsplatz berücksichtigt 
(keine Doppelzählung). Auch führen kommunale oder landesgesetzliche Regelungen, die aus 
pädagogischen oder anderen Gründen Mindestanforderungen für eine Personalbemessung 
festlegen, nicht zu einer Doppelzählung.  
Wird die Gesamtkapazität von KiTa-Gruppen durch Altersmischung oder Krippengruppen 
reduziert, könnten Rückgruppierungen vorgenommen werden, sofern die Platzzahlen 
dadurch sinken. Kinder unter zwei Jahren zählen in dieser Statistik beispielsweise nur einfach 
und nicht doppelt. 
 

 Maßgeblicher Bemessungszeitraum 
Erhoben werden die Platzzahlen an Hand der Durchschnittsbelegung im Referenzzeitraum 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember des vorangegangenen Kindergartenjahres im Rückblick.  
Hierfür wird seitens der Einrichtung eine Belegungsstatistik erstellt. 
 
Beispiel:  

Im Jahr 2022 war die Kindertagesstätte wie folgt belegt: 

 im Januar mit 71 Kindern,  

 im Februar mit 72 Kindern,  

 im März mit 75 Kindern,  

 im April mit 72 Kindern,  

 im Mai mit 67 Kindern,  
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 im Juni mit 66 Kindern,  

 im Juli mit 65 Kindern,  

 im August mit 68 Kindern,  

 im September mit 71 Kindern,  

 im Oktober mit 73 Kindern,  

 im November mit 72 Kindern und  

 im Dezember mit 69 Kindern. 
 

Die Durchschnittsberechnung ergibt 70 Kinder. 
Damit ist die Voraussetzung  für eine Eingruppierung in die Entgeltgruppe S 15 
erfüllt und die Leitung der Kindertagesstätte im Kindergartenjahr 2023 in 
diese Entgeltgruppe eingruppiert. 
 

 Unterschreitung der Durchschnittsbelegung 

Die Unterschreitungshöhe der Platzzahlen 
um… 

…hat folgende Auswirkungen auf 
die Eingruppierung 

weniger als 7,5 % keine 

genau 7,5 % keine 

einmalig mehr als 7,5% keine 

zweimal mehr als 7,5 % keine 

mehrmals um mehr als 7,5 %, aber nie drei 
Jahre hintereinander 

keine 

mehr als 7,5 % drei Jahre hintereinander Herabgruppierung 

 
 Unterschreitung der Platzzahlen auf Grund zukünftiger Betreuungsverträge 

Für die Berechnung der Durchschnittsbelegung kommt es auf die „vergebenen” Plätze, d. h. 
die Anzahl der aufgrund eines tatsächlich abgeschlossenen Betreuungsvertrages vertraglich 
bereits zugesagten Kinderbetreuungsplätze an, wenn deswegen Plätze gegenüber anderen 
Kindern abgelehnt werden müssen. Maßgeblich sind dann die Kinder, die aufgrund des im 
Bemessungszeitraum 1. Januar bis 31. Dezember bereits vorliegenden mit den Eltern 
geschlossenen Betreuungsvertrages einen KiTa-Platz belegen, unabhängig davon, ob das 
Kind die KiTa in diesem Zeitraum bereits besucht. 
 

Beispiel: 
 

Im Januar  bis Dezember 2022 besuchen 69 Kinder die KiTa. Für weitere 13 
Kinder, die altersbedingt erst im ersten Halbjahr 2023 den Kindergarten 
besuchen sollen,  liegen bereits die Betreuungsverträge vor. Daher muss die 
KiTa mangels weiterer Betreuungsplätze die Aufnahme von 10 weiteren 
Kindern, die bereits im Dezember 2022 die Einrichtung besuchen würden, 
ablehnen. 
Die Berechnung der Durchschnittsbelegung lautet in diesem Fall wie folgt: 

 

Von Januar 2022 bis November 2022 war die Kindertagesstätte mit 69 Kindern 
belegt und im Dezember 2022 mit 69 plus 13, also 82 Kindern. Für Dezember 
werden folglich die bereits durch Betreuungsvertrag vergebenen Plätze 
hinzugerechnet. Die Durchschnittsberechnung ergibt 70,08 Kinder. Damit ist 
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die Voraussetzung  für eine Eingruppierung in die Entgeltgruppe S 15 erfüllt 
und die Leitung der Kindertagesstätte im Kindergartenjahr 2023 in diese 
Entgeltgruppe eingruppiert. 

 

 Unterschreitung der Platzzahlen auf Grund vom Arbeitgeber verantworteter 
Maßnahmen/Vorgaben (z. B. zur Qualitätssicherung) 

Hinsichtlich der vergebenen Plätze wirken sich arbeitgeberseitig zu verantwortende 
Veränderungen dann nicht vergütungsrelevant aus, führen also trotz Unterschreitung der 
Platzzahlen nicht zur Herabgruppierung, wenn der Träger beispielsweise bestehende 
Regelungen zur Qualitätssicherung umsetzt und die Plätze ohne diese Maßnahmen im 
maßgeblichen Durchschnittszeitraum hätten vergeben werden können. 
 
Beispiel : 

Der Träger veranlasst, dass Plätze für das gesamte Kindergartenjahr zu Beginn 
desselben zugesagt werden. Die Aufnahme der Kinder erfolgt sukzessive im 
Laufe des Kalenderjahres. Auf Grund der vorhandenen Zusagen könnten die 
Kinder jedoch bereits im Durchschnittszeitraum aufgenommen und damit eine 
Unterschreitung der Platzzahl vermieden werden. Die zugesagten Plätze sind 
bereits für die Monate Oktober bis Dezember bei der Ermittlung der 
Durchschnittsbelegung als belegt anzuerkennen. 
 


